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Bezug

Betrifft
Schulfahrzeuge und Prüfungsfahrzeuge für die Klasse C

Das Bundesministerium für \Mssenschaft und Verkehr hat Nachstehendes mitgeteilt:

,,An das Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr wurde die Frage hergngetragen,

ob Fahrzeuge der Klasse C, die zwar über ein mehrstufiges Gruppengetriebe verfügen, bei

denen jedoch die Schaltvorgänge nur durch Antippen eines Vorwählhebels ausgewählt und

erst durch Betätigung des Kupplungspedals ausgeführt werden (EPS), bei denen somit das

Einlegen vefschiedener Getriebestufen nicht durch Betätigung eines herkömmlichen Schalt-

hebels erfolgt, als gbeignete Schul- bzw. Prüfungsfahrzeuge für die Klasse C angesehen

werden können.

Gemäß § 63a Abs.2 2.5 KDV 1967 ist für Schulfahzeuge der Klasse C ein mehrstufiges

Gruppengetriebe gefordert. Ebenso verlangt § 7 Abs.1 2.3 lit.e FSG-PV ein mehrstufiges

Gruppengetriebe.

Nach Ansicht des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr ist dies bei den oben

beschriebenen Fahrzeugen (wie z.B. Mercedes Actros 1831L) gegeben. Die Ausstattung mit

EPS anstelle eines herkömmlichen Schälthebels entspricht dem Stand der T'echnik. Die

Parteienverkehr: Dienstag 8 - 12 Uhr St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 16 - Lilienfeld
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Schaltvorgänge müssen nach wie vor durch Antippen des Vorwählhebels ausgewählt und

durch Betätigung des Kupplungspedals ausgeführt werden. Daher sind solche Fahrzeuge

auch nicht als Automatikfahrzeuge (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe) anzusehen und es hat

daher.keine Beschränkung auf Fahzeuge mit Automatikgetriebe zu erfolgen, wenn die Prü-

fung auf einem solchen Fahzeug abgelegt wird."

(Erlass des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr vom 25. Februar 2000,

GZ. 179.788t1-UlBlTtOO) 
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